
5. Kapitel — Strafta ten  gegen das sozialistische Eigentum  
§171 und die V olksw irtschaft 184

K om binaten. Das sind die D irektoren und ste llvertretenden D irektoren 
der Produktionsbetriebe (Direktor, ökonomischer Direktor, P roduk
tionsdirektor, D irektor fü r Arbeit, H auptbuchhalter).
Der Tatbestand ist verw irklicht, wenn der T äter „wider besseres W is

sen“ in Berichten, M eldungen oder A nträgen an übergeordnete S taats
und W irtschaftsorgane unrichtige oder unvollständige Angaben m acht und 
diese vorsätzlichen Pflichtverletzungen m it der in den Ziff. 1 bis 3 auf
geführten Zielsetzung begangen werden.

3. Nach der ersten A lternative w ird strafrechtliche V erantw ortlichkeit 
fü r den V erantwortlichen begründet, der in  K enntnis begangener

S traftaten  Falschm eldungen abgibt, um dadurch eine S tra fta t zu ver
schleiern oder den T äter zu decken. Das gleiche gilt auch, wenn diese be
w ußt falschen Inform ationen gegeben werden, um  im B etrieb erhebliche 
Mängel zu verdecken. D arunter sind auch erhebliche Mängel in der Lei
tungstätigkeit zu verstehen. A llerdings m uß dabei beachtet werden, daß 
diese Mängel dem F unktionär bew ußt und als erheblich erkann t sind.

4. W irtschaftlich bedeutende Vorhaben bedürfen nach den Rechtsvor
schriften der DDR der Genehm igung und Bestätigung der dazu zu

ständigen Organe (M inisterrat, M inister fü r Bauwesen, Bezirksbaudirek- 
tor u. ä.). Der Genehmigung soll eine exakte ökonomische Berechnung der 
eingesetzten M ittel (Rentabilitätsberechnung) vorausgehen. Erfolgt w ider 
besseres Wissen eine unrichtige oder unvollkom m ene Berechnung, um 
das Vorhaben durchzusetzen, kann die P langestaltung gefährdet werden. 
Es muß deshalb großes Gewicht auf die genaue Inform ation gelegt w er
den, um die staatlichen Stellen in die Lage zu versetzen, die richtige 
S tandortverteilung und den Z eitpunkt zu bestimm en, die Vorhaben m it 
dem größten ökonomischen Nutzen in die Praxis umzusetzen.

5. Auch wenn m it der unrichtigen und unvollständigen Inform ation 
erreicht werden soll, daß zum Nachteil der Volkswirtschaft erheb

liche ungerechtfertigte w irtschaftliche Vorteile fü r den Betrieb oder 
Dienstbereich erw irk t werden sollen, ist der Tatbestand des § 171 ver
wirklicht. Das ist z. B. dann der Fall, wenn du rch ja lsche M eldung die Zu
führungen zu Präm ienfonds derartig  beeinflußt werden, daß diesen Fonds 
außerordentlich hohe Beträge unberechtigt zufließen oder sich volksw irt
schaftlich andere nachteilige Ergebnisse zeigen, oder wenn falsche P reis
genehm igungsanträge eingereicht werden. Diese müssen sich aber fü r die 
Volkswirtschaft nachteilig auswirken.

Bei Falschmeldungen, die nicht den Tatbestand des § 171 erfüllen, ist 
die disziplinarische oder ordnungsstrafrechtliche V erantw ortlichkeit zu 
prüfen.


